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Art der baulichen Nutzung
Zahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl (GRZ)
Geschossflächenzahl (GFZ)
Hinweis auf textliche Festsetzungen
Bauweise

RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH
DES BEBAUUNGSPLANES

§ 9 Abs. 7 BauGB

FÜHRUNG VON UNTERIRDISCHEN 
VERSORGUNGS-
ANLAGEN UND LEITUNGEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

unterirdische Hauptversorgungs-
leitung Elektrizität

private Leitungen
mit Schutzstreifen

mit Schutzstreifen

UMGRENZUNG DER FÜR BAULICHE 
NUTZUNGEN VORGESEHENEN FLÄCHEN,
DEREN BÖDEN ERHEBLICH MIT UMWELT-
GEFÄHRDENDEN STOFFEN BELASTET 
SIND

§ 9 Abs. 5  Nr. 3  BauGB

belastete Bereiche (siehe Hinweise)

RKS 2
Probeentnahmepunkt

FLÄCHE, DIE VON BEBAUUNG
FREIZUHALTEN SIND

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Sichtdreieck

Einfahrtbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND 
ANSCHLUSS AN ANDERE VERKEHRSFLÄCHEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Einfahrt

Geschossflächenzahl (GFZ)
§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Höhe der baulichen Anlagen
Oberkante (OK) über NHN
(Normalhöhennull)
§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Zahl der Vollgeschosse 
§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)
§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

Baumassenzahl (BMZ)
§ 16 Abs. 2 Nr 2 BauNVO

FLÄCHEN FÜR DIE VERSORGUNG

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Umformerstation / Trafo

FLÄCHEN FÜR DIE VERSORGUNG

§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Umformerstation / Trafo

Gas

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

BINDUNG FÜR DIE BEPFLANZUNG UND
ERHALTUNG VON BÄUMEN UND 
STRÄUCHERN

Umgrenzung von Flächen für die
Erhaltung von Bäumen und Sträu-
chernund sonstiger Bepflanzungen

öffentliche Grünflächeö

p

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,ZUR
PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG
VON BODEN,NATUR UND LANDSCHAFT

Bindung für die Erhaltung von Bäumen

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Pflanzgebot für Bäume

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maß -
nahmen zum Schutz, zur Plege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

private Grünfläche

GRÜNFLÄCHEN

Fläche für Wald

§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

FLÄCHEN FÜR LANDWIRTSCHAFT
UND WALD

Teil A
Hinweis: Die textlichen Festsetzun-
gen sind Bestandteil von Teil B des 
Bebauungsplans.

§ 9 Abs. 6 BauGB

KENNZEICHNUNGEN UND NACH-
RICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Wasserschutzzone III
(WSZ III)

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

2
eingeschränktes Gewerbegebiet Nr. 2
§ 8 BauNVO

1

Gewerbegebiet § 8 BauNVO

eingeschränktes Gewerbegebiet Nr. 1
§ 8 BauNVO

Industriegebiet § 9 BauNVO

Grenze unterschiedlicher Nutzung
innerhalb eines Baugebietes

IO Nr. maßgebliche Immissionsorte
(Gliederung gem. Abstandserlass 2007
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und
Naturschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz)

Maßgebende Wohnbebauung zur Berechnung der
für den Immissionsschutz bedeutsamen Abstände

Nummer

Landwirtschaftliche Hofstellen
(Außenbereich gem § 35 BauGB)

Am Berge 19

Am Berge 20

Am Berge 22

Am Berge 24

Am Berge 25

Wohnhaus
(Faktisches Mischgebiet (MI))

Wohngebiet
(Faktisches allgemeines Wohngebiet (WA))

Straße: In den Rentengüter

IO 1*

Am Berge 25 a

IO 2

IO 3

IO 4

IO 5

IO 6

IO 7
*  IO = Immissionsort

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

BAUWEISE
abweichende Bauweise
§ 22 ( 2 ) BauNVO 
(s. textl. Festsetzung)

Topografischer Punkt

DARSTELLUNGEN IN DER PLANUNTER-
LAGE UND ZUR BESTIMMUNG DER
GEOMETRISCHEN EINDEUTIGKEIT

Verlängerung

Flurstücksgrenze

Flurgrenze

Wohngebäude mit Hausnummer

Wirtschaftsgebäude/Garage

offene Gebäudeteile

Flurstücksnummer

Flurnummer

TP Trigonometrischer Punkt

Parallelzeichen
PP Polygonpunkt

rechter Winkel

DARSTELLUNGEN IN DER PLANUNTER-
LAGE UND ZUR BESTIMMUNG DER
GEOMETRISCHEN EINDEUTIGKEIT

Bemaßungslinie mit Pfeil

Geländehöhe über
Normalhöhennull (NHN)
in Meter

Flur 16

Gemarkungsgrenze

VERFAHRENSVERMERKE

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 24.09.2014 gemäß § 1 
Abs. 3 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Be-
bauungsplanes im Sinne des § 30 BauGB beschlossen. 

Der Rat der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 24.09.2014 die frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum Vorent-
wurf des Bebauungsplans beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB am 11.11.2016 ortsüblich bekannt gemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wurde in der Zeit vom 07.07.2015 bis einschließlich 07.08.2015 durchge-
führt.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 07.07.2015 bis 
einschließlich 07.08.2015 durchgeführt. 

Gronau,  den 15.04.2018

Gronau, den 15.04.2018

Die Bürgermeisterin

Im Auftrage: Die Bürgermeisterin

Im Auftrage:

(Unterschrift)

(Unterschrift)

Der Rat der Stadt Gronau (Westf.) hat den Bebauungsplan in seiner Sit-
zung am 14.03.2018 nach Prüfung der fristgemäß vorgebrachten Beden-
ken und Anregungen gemäß § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan liegt mit Begründung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bei 
der Stadt Gronau ab dem __________ aus und kann während der Öff-
nungszeiten eingesehen werden.

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung vom

Gronau,  den 15.04.2018 __________ rechtsverbindlich geworden.

Die Bürgermeisterin Gronau,  den 

Die Bürgermeisterin

(Unterschrift)

(Unterschrift)

                                                   

Teil A

Regierungsbezirk Münster    -    Kreis Borken

Bebauungsplan  Nr. 248 
„Gewerbegebiet - Östlich der Eßseite“
Stadtteil  Epe 

bestehend aus Teil A – Planzeichnung

Teil B – Textliche Festsetzungen

Auszug  aus dem Stadtplan der Stadt Gronau – Lage des Bebauungsplans

Planstatus :  §10 BauGB Satzungsbeschluss

Stand des Katasters: Dezember 2016

Fachdienst 461: Stadtplanung April 2018/ Albers

ERMÄCHTIGUNGSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634)

2. Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786) (BauNVO)

3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Dar-
stellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetztes vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

4. Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauord-
nung - BauO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. März 2000 (GV. NRW. S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW S. 1162)

5. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 
666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Novem-
ber 2016 (GV NRW S. 966)

6. Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommuna-
lem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmVO) vom 
26. August 1999 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch VO vom 
05. November 2015 (GV NRW S. 741)

7. Hauptsatzung der Stadt Gronau (Westf.) vom 28. Dezember 2010, 
in der Fassung vom 20. Februar 2014

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

WASSERFLÄCHEN UND FLÄCHEN
FÜR DIE WASSERWIRTSCHAFT
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ÜBERBAUBARE
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze
§ 23 Abs. 3 BauNVO

Radius Eckausrundung/Kurven/
Wendeanlage

VERKEHRSFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Fußwegefläche

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Denkmalschutz hat in seiner Sitzung am
02.11.2016 dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und seine öffentliche 
Auslegung beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB am 11.11.2016 ortsüblich bekanntgemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit der dazugehörigen Begründung vom 

21.11.2016 bis einschl. 23.12.2017 öffentlich ausgelegen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB wurde in der Zeit vom 21.11.2016 bis einschl. 23.12.2017 
durchgeführt. 

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Denkmalschutz hat in seiner Sitzung am 
13.09.2017 dem überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans zugestimmt und 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB seine erneute öffentliche Auslegung sowie die erneute 
Beteiligung der Behörden beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden am 

19.12.2017 ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplans hat mit 
der dazugehörigen Begründung vom 27.12.2017 bis einschließlich 31.01.2018 
öffentlich ausgelegen.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4a Abs. 3 BauGB hat vom 20.12.2017 bis einschließlich 31.01.2018 

stattgefunden. 

Gronau, den 15.04.2018

Die Bürgermeisterin

(Unterschrift)


